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HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK gehört zu den gro-

ßen deutschen wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. 

Mehr als 220 Rechtsanwälte, Steuerberater und Nota-

re sind an neun Standorten in Berlin, Brüssel, Chemnitz, 

Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München 

und Zürich tätig. Wir beraten und vertreten nationale und 

internationale Unternehmen, die öffentliche Hand und 

anspruchsvolle Privatmandanten in allen Rechtsgebieten.  

Wir haben uns in Praxisgruppen organisiert, um unsere 

Expertise in allen wirtschaftsrechtlichen Gebieten über-

örtlich zusammenzuführen. 
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In unserer Praxisgruppe IP, Media & Technology haben sich 

mehr als 30 Rechtsanwälte zusammengeschlossen, die 

seit Jahren in den folgenden Rechtsgebieten beraten: 

•	 �Intellectual Property (IP) mit den Bereichen  

Marken und Geschmacksmuster, Patentrecht,  

Sonderschutzrechte sowie Wettbewerbsrecht.

•	 �Im Bereich Media sind Medien- und Urheberrecht, 

Telekommunikation sowie Glücksspiel zusammen-

gefasst.

•	 �Der Bereich Technology umfasst insbesondere  

IT-Recht, Outsourcing und Datenschutz. Außerdem 

haben wir hier unsere Beratung der Pharma- und 

Health Care-Branche angesiedelt.

Wir begleiten unsere Mandanten bei ihren Aktivitäten, 

gleich ob weltweite Vertriebsexpansion oder Messeauf-

tritte, Lizenzgeschäft oder grenzüberschreitende Dienst-

leistungen. Für die Beratung im Ausland arbeiten wir mit 

spezialisierten Anwaltssozietäten zusammen. Über die 

World Services Group (WSG) und die Global Advertising 

Lawyers Alliance (GALA) bieten wir den Mandanten welt-

weit erstklassigen Service. 

Mit anderen Praxisgruppen unserer Sozietät arbeiten wir 

eng zusammen, etwa bei der Transaktionsberatung (M&A), 
bei kartellrechtlichen Fragestellungen und bei Arbeitneh-

mererfindungen.

Der Aspekt der Compliance ist im Bereich IP, Media & 

Technology ebenfalls von großer Bedeutung. Wir entwi-

ckeln Compliance-Richtlinien, helfen bei der Umsetzung 

und beraten bei Verstößen.

Unsere Expertise
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IP – Intellectual Property
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Marken und Geschmacksmuster

Produkte und Dienstleistungen gelangen schnell auf 

Weltmärkte, noch bevor sie dort über den erforderlichen 

Schutz verfügen. Wir helfen unseren Mandanten, diesen 

Schutz rechtzeitig aufzubauen und ihn durchzusetzen. 

Wir erledigen für Sie die erforderlichen Recherchen nach 

kollidierenden älteren Marken und Unternehmenskenn-

zeichen. Die Anmeldung von Marken und Geschmacks-

mustern erfolgt weltweit aus einer Hand. Unser Team 

bringt auch ungewöhnliche Markenformen zur Eintragung 

und überzeugt die Ämter bei anfänglichen Bedenken. Wir 

verwalten Ihr internationales Schutzrechtsportfolio und 

überwachen, wer, wann und wo ähnliche Schutzrechte 

anmeldet. 

Im Falle einer Kollision mit anderen Schutzrechten ver-

handeln wir Abgrenzungslösungen und übernehmen Ihre 

Vertretung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt 

oder dem Europäischen Harmonisierungsamt für den 

Binnenmarkt, um Ihre Interessen in Widerspruchs- und 

anderen Verfahren durchzusetzen. Bei internationalen 

Auseinandersetzungen sind wir gemeinsam mit unseren 

ausländischen Partnerkanzleien tätig.

Unsere Beratung erstreckt sich auch auf das Produkt- und 

Verpackungsdesign. Unser Team verfügt über das not-

wendige Branchenwissen; viele etablierte Designs sind 

uns bekannt. Es gilt, Kollisionen schon bei der Produkt-

gestaltung zu vermeiden. 

Ist das eigene Produkt bereits auf dem Markt und fühlt 

sich der Wettbewerber gestört, entwickeln wir zusammen 

mit Ihnen eine Deeskalations- und Verteidigungsstrategie. 

Sollte es zu gerichtlichen Verfahren kommen, vertreten 

wir Sie vor Gericht. Die Anwälte unserer Praxisgruppe sind 

bundesweit an allen wichtigen Gerichtsorten bekannt und 

präsent. Wir kennen die regionalen Besonderheiten des 

einstweiligen Rechtsschutzes und wissen, über welche 

Fallstricke man stolpern kann.

Bekannt sind wir für die Beratung von Markenherstellern. 

Für Mandanten, die häufig Opfer von Nachahmungen 

werden, führen wir serienweise zivilrechtliche Auseinan-

dersetzungen gegen Verletzer. Wir haben Enforcement-

Programme implementiert, um einer Verwässerung des 

wertvollen Besitzstandes an Marken und Designs ent-

gegenzuwirken.

Wir beraten und vertreten Sie bei Domain-Streitigkeiten 

vor nationalen und Schiedsgerichten und sind dort auch 

als Schiedsrichter tätig.

Wir können nicht nur streiten – unsere Mandanten setzen 

auch auf unsere Beratung und Verhandlungsführung bei 

vertraglichen Angelegenheiten. Wir entwerfen Lizenz-

verträge, betreuen Lizenzverhältnisse oder helfen bei der 

Ausgestaltung des Vertriebssystems: Gemeinsam mit den 

Praxisgruppen Vertriebsrecht und Kartellrecht entwickeln 

wir Vertriebsverträge, zum Beispiel für Franchising- oder 

Shop-in-Store-Konzepte.



6

Wer technische Innovationen und Produktentwicklungen 

schützt, verschafft sich Wettbewerbsvorteile und steigert 

den Unternehmenswert. Der Kampf gegen Plagiate und 

Know-how-Diebstahl im In- und Ausland bringt unseren 

Mandanten kurz- und langfristige Vorteile.

Technische Innovationen sind häufig nur in Kooperation 

mit einem Unternehmen möglich. Die entsprechenden 

Verträge müssen die Zusammenarbeit unterstützen und 

die Rechte sichern und sie müssen praktikabel und leicht 

zu überwachen sein.

Patente – Technisches Know-how

Unternehmen können auch unberechtigten Vorwürfen 

ausgesetzt sein, oder sehen sich dominierenden techni-

schen Standards und mächtigen Patentpools gegenüber, 

die ihre wirtschaftliche Entfaltung stören. Mithilfe kartell-

rechtlicher Ansprüche und deren Durchsetzung können 

diese Hindernisse häufig beseitigt werden.

In der Europäischen Union werden jedes Jahr etwa 

1.400 Patentverletzungsverfahren eingeleitet. Davon 

finden 1.100 in Deutschland statt, wovon 650 auf das 

Landgericht Düsseldorf und 300 auf das Landgericht 

Mannheim entfallen. Auch ausländische Unternehmen 

bevorzugen deutsche Gerichte zur Durchsetzung ihrer 

Patente. In Deutschland sind wir der geeignete Partner 

vor Ort, um Ihre Interessen durchzusetzen.



7

Mandate

�•	 �Beratung eines deutschen forschenden und  

produzierenden Unternehmens im Bereich der  

biologisch abbaubaren Plastikersatzstoffe bei der  

Abwehr patentrechtlicher Klagen in Deutschland, 

Italien und Frankreich

•	 �Beratung und Vertretung eines US-amerikanischen 

Industrieunternehmens bei der Durchsetzung eines 

Patents gegen drei italienische Wettbewerber vor 

dem Landgericht Düsseldorf

•	 �Vertretung eines österreichischen Unternehmens 

mit Produktionsstandorten in Deutschland bei der 

Abwehr von mehreren Patentverletzungsklagen eines 

schwedischen Patentinhabers sowie bei der  

gerichtlichen Durchsetzung eigener Patente in  

Spanien gegen einen spanischen Wettbewerber

•	 �Beratung eines süd-koreanischen Herstellers von  

TV-Receivern bei der Abwehr einer Serie von Patent-

verletzungsklagen eines deutschen Patentverwerters

•	 �Abwehr einer Patentverletzungsklage eines  

deutschen Wettbewerbers für ein italienisches  

Unternehmen aus der Möbelbranche 

•	 �Erwirkung und Vollstreckung einer einstweiligen  

Verfügung für einen dänischen Mandanten im 

Bereich der Baumaschinen gegen einen finnischen 

Wettbewerber während einer laufenden Messe in 

München
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Produktpiraterie

Erfolgreiche Produkte werden häufig kopiert. Dadurch 

gehen nicht nur Einnahmen verloren, es besteht auch 

das Risiko, dass der Ruf der eigenen Produkte durch die 

schlechte Qualität der Plagiate leidet. 

Ein Team unserer Praxisgruppe hat sich auf die Produkt-

pirateriebekämpfung spezialisiert. Dazu gehört auch die 

strategische Beratung zu Produktidentifizierungslösun-

gen. Das hilft Ihnen und den Ermittlungsbehörden, gegen 

nachgeahmte Ware, unzulässige Parallelimporte oder 

sonstige rechtswidrige Handlungen erfolgreich vorzu-

gehen. 
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Rechtswidrige Einfuhren werden durch die Grenzbe-

schlagnahme unterbunden. Wir sind für unsere Mandan-

ten Ansprechpartner für die täglichen Sicherstellungen 

des Zolls in Deutschland. Mit den Gerichten, den zustän-

digen Zollfahndungsämtern und Staatsanwaltschaften 

sind wir vertraut. Wir schulen die Mitarbeiter des Zolls zu 

Ihren Produkten, den Fälschungsmerkmalen und den von 

Ihnen verwendeten Sicherheitstechnologien. In Strafver-

fahren gegen Verletzer veranlassen wir Strafanzeigen und 

vertreten Sie als Nebenkläger. Gemeinsam mit unseren 

Spezialisten im Strafrecht führen wir Adhäsionsverfahren, 

um die Gewinne aus den Straftaten abzuschöpfen. 

Liegen Hinweise auf größere Warenbestände oder 

bevorstehende Einfuhren vor, stimmen wir mit den Er-

mittlungsbehörden einen geeigneten Zugriff ab. Wenn 

gewünscht, begleiten wir den Einsatz vor Ort. Die dort 

gewonnenen Erkenntnisse verwerten wir: So haben wir 

aus den Tracking-Nummern auf sichergestellten Paketen 

einen ganzen Serienkreis entschlüsseln können, der von 

Fälschern verwendet wurde. Unter Mitwirkung mehre-

rer Kurierdienste, des Zollkriminalamtes, der Zollfahn-

dungsämter sowie von Staatsanwaltschaften wurden 

tonnenweise Fälschungen sichergestellt und mehrere 

Hundert Ermittlungsverfahren gegen Wiederverkäufer 

gefälschter Ware eingeleitet. Das Bundeskriminalamt 

hat uns als Sachverständige für die Produktidentifizie-

rungstechnologien unserer Mandanten empfohlen, was 

den Mitarbeitern unserer Mandanten das Erscheinen vor 

Gericht erspart.
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Wettbewerbs- und Werberecht

Werbung ist Wettbewerb – 
Wettbewerb hat Regeln 

Wir helfen unseren Mandanten, ihre Produktverpackun-

gen, Kataloge und Werbemittel so zu gestalten, dass 

Streitigkeiten und Unterbrechungen vermieden wer-

den. Unser Team ist stets am Puls der Zeit und auf dem  

aktuellen Stand der Rechtssprechung. 

Geschäftliche Handlungen unterliegen einer Vielzahl von 

rechtlichen Rahmenbedingungen. Gleich ob Telefon-

werbung, Direktansprache am Arbeitsplatz, Werbung 

mit Gewinnspielen, die Verwendung von Prüfzeichen 

oder die Werbung mit Testergebnissen, möglich ist fast 

alles – gewusst wie. Branchenspezifische Regelungen 

sind zu beachten: vor allem bei der Heilmittelwerbung 

oder der Kennzeichnung von Lebensmitteln, Kosmetika 

sowie Textilien. 
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Bei allgemeinen Geschäftsbedingungen, Preisangaben, 

Werbung in Presse, Rundfunk und Internet ist Wahrheit, 

Transparenz und vor allem ein unverfälschter Wettbe-

werb zu gewährleisten, zum Wohle von Verbrauchern 

und anderen Marktteilnehmern. Hierüber wachen in 

Deutschland Mitbewerber und Verbände, die berech-

tigt sind, Wettbewerbsverstöße von Unternehmen zu 

verfolgen. 

Die in Deutschland verfügbaren Maßnahmen sind ge-

fürchtet: Wird nicht rechtzeitig eine erforderliche Unter-

lassungserklärung abgegeben, droht innerhalb weniger 

Stunden eine einstweilige Verfügung, die zu sofortigem 

Abbruch der Werbung verpflichtet. Anordnungen auf 

Auskunft, Widerruf oder Gegendarstellung können dazu 

führen, dass unvorsichtige Äußerungen über Wettbewer-

ber zum Bumerang werden und den eigenen Ruf beschä-

digen. Mit der richtigen Strategie vermeiden wir gericht-

liche Verbote und gewinnen somit wichtige Zeit.

Die Regeln des Wettbewerbs dienen auch dem Schutz 

gegen Nachahmer. Billige Kopien entsprechen oft nicht 

den öffentlich-rechtlichen Vorgaben. Bei derartigen 

Verstößen kümmern wir uns um die Anzeigen bei den 

Aufsichtsbehörden und erwirken wettbewerbsrechtliche 

Unterlassungsverfügungen. 

Werbekampagnen sind heutzutage von globaler Dimen-

sion. Auch Werbeagenturen lassen ihre Kampagnen bei 

uns für Deutschland und international prüfen. Wir ar-

beiten mit weltweit 60 spezialisierten und eingespiel-

ten Spezialkanzleien in der Global Advertising Lawyers 

Alliance (GALA).

Unsere branchenspezifischen Kenntnisse nehmen unsere 

Mandanten auch bei der Vertragsberatung in Anspruch. 

Wir beraten bei der Vertragsgestaltung und Verhandlung 

von Agenturverträgen oder an der Schnittstelle zum ge-

werblichen Rechtsschutz. 
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Media
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Medien- und Urheberrecht

Die Welt der Medien hat sich geändert, und zwar grundle-

gend. Konvergenz ist mittlerweile nicht mehr nur Schlag-

wort auf Konferenzen, sondern Alltagsherausforderung 

für die Medienindustrie und Kreative. Immer neue Ver-

breitungsmethoden für Inhalte sind in den letzten Jahren 

entstanden, was dafür gesorgt hat, dass auch die Nutzer 

ihren Konsum umgestellt haben. Audiovisuelle Medien 

können nun ganz klassisch im Fernsehen – linear – oder 

als Abrufdienste bereitgestellt werden. Journalistische 

Angebote können als Zeitung, Website oder App verbreitet 

werden. Außerdem wünschen die Nutzer Mitwirkungs-

möglichkeiten.

Damit sind neue rechtliche Fragestellungen entstanden: 

Welche Rechte müssen Sie sich als Anbieter oder Nutzer 

einer Plattform sichern? Welche regulatorischen Anfor-

derungen müssen Sie beachten, wenn Sie einen Dienst 

anbieten oder ein Programm veranstalten wollen? 

Wir helfen Ihnen, sich in diesem Umfeld zurechtzufinden 

und unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihrer Angebote. 

Die Schnittstellen zwischen Vertriebswegen und Rechts-

gebieten sind für uns sicheres Parkett.

In der neuen Medienwelt ist es aber auch schnell passiert, 

dass jemand Ihre Rechte verletzt – etwa indem er Inhalte 

einfach übernimmt, ohne sie zu lizenzieren oder es mit der 

journalistischen Sorgfalt nicht ganz so genau nimmt. Die 

Reaktion auf eine solche Rechtsverletzung, sei es in der 

Presse, einem Blog oder einem sonstigen Angebot, bedarf 

der richtigen strategischen Ausrichtung. Unsere Spezialis-

ten unterstützen Sie dabei, damit die Wahrnehmung der 

eigenen Rechte nicht zum Bumerang wird. 

Mandate

•	 �Beratung von Rundfunkveranstaltern bei der  

Erlangung von Zulassungen, Programmänderungen 

und allen sonstigen Beziehungen zu den Landes-

medienanstalten

•	 �Vertretung zweier Rundfunkveranstalter vor dem 

EuGH in einem Verfahren zur Belegung von  

Breitbandkabelnetzen

•	 �Laufende Beratung eines Plattformbetreibers bzgl. 

Vereinbarungen mit TV-Programmveranstaltern über 

die Einräumung von Rechten sowie Kabelnetz- 

betreibern über die Nutzung von Plattformleistungen 

•	 �Prozessvertretung eines deutschen Verlags gegen 

einen Plagiator seiner Werke

•	 �Unterstützung eines IPTV-Anbieters beim Rechte-

erwerb und Vertretung in einer urheberrechtlichen 

Auseinandersetzung

•	 �Begleitung von M&A-Transaktionen im Bereich  

bundesweiter, landesweiter und regionaler  

TV-Veranstalter sowie deren vertragliche und  

regulatorische Beratung und Vertretung

•	 �Beratung von internationalen Satellitenbetreibern  

und -programmanbietern, einschließlich der  

Wahrnehmung ihrer urheberrechtlichen Interessen 

gegenüber Verwertungsgesellschaften und Nutzern
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Telekommunikation ist der Motor der Informationsgesell-

schaft. Ob klassische Festnetz-Telefonie, mobile Dienste 

oder Satellitenübertragungen, die effiziente Nutzung der 

Telekommunikation ist eine tragende Säule erfolgreicher 

Unternehmen.

Wer Telekommunikationsdienste anbietet, bewegt sich 

im Spannungsfeld zwischen bestehender Regulierung, 

Verbraucherschutz und einer optimierten vertraglichen 

Gestaltung. Im Falle der Nichtbeachtung von regulato-

rischen und verbraucherschützenden Regelungen dro-

hen einschneidende Sanktionen wie zum Beispiel die 

Abschaltung von Rufnummern oder die Abschöpfung 

generierter Einnahmen.

Neuentwicklungen wie Internet-TV, die zunehmende 

Einbindung von medialen Inhalten bei der Entwicklung 

zum Web-2.0 sowie das Cloud Computing setzen hohe 

Telekommunikation

Bandbreiten voraus. Erhebliche Infrastrukturinvestitionen 

sind erforderlich, die ein Zusammenwirken von Netz-

betreibern, Diensteanbietern und öffentlicher Hand in 

einem beihilferechtlich, kartellrechtlich und regulatorisch 

zulässigen Rahmen voraussetzen. 

Wir beraten umfassend über die regulatorischen und 

vertraglichen Fragen der Telekommunikation. Dazu gehö-

ren unter anderem die Wahrung Ihrer Rechte gegenüber 

den Regulierungsbehörden und anderen Anbietern, die 

Herstellung von Compliance, insbesondere auch in Bezug 

auf zu beachtende Kundenrechte, die Unterstützung bei 

der Erlangung und Verteidigung von Frequenzen und Ruf-

nummern, aber auch die Erstellung von Geschäftskun-

den- und Verbraucherverträgen. Außerdem unterstützen 

wir Sie beim Ausbau der passiven Infrastrukturen, bei 

der Ausstattung mit aktiven Komponenten sowie beim 

technischen Betrieb der Netzplattform.



15

Mandate

•	 �Umfassende Dauerberatung eines führenden  

Satellitenbetreibers und eines globalen Anbieters 

von Satellitenkommunikationsdiensten

•	 �Beratung zur Implementierung einer Kommunikati-

onsinfrastruktur bei einem führenden Öl- und Gas-

Förderer in der Nordsee, Afrika und Zentralasien zur 

Anbindung der Explorationsfelder

•	 �Beratung eines international führenden Herstellers 

von PCs und Laptops hinsichtlich der Gestaltung 

und Implementierung eines mobilen Internet- 

dienstes für Endkunden

•	 �Umfassende Beratung mehrerer Mandanten bei der 

Vermarktung von Inhalten über Mobilfunknetze

•	 �Verträge über den Einkauf von TK-Diensten für eine 

große Stadtwerkegesellschaft

•	 �Beratung in der Unterbeauftragung von Leistungen 

im Zuge des Ausbaus einer über 500 km langen 

Glasfaserinfrastruktur für einen großen deutschen 

Landkreis

•	 �Beratung zu Interconnection und Open Access 

Diensteverträgen für eine große norddeutsche 

Stadtwerkegesellschaft

•	 �Rechtliche Begleitung einer Konzessionsaus- 

schreibung zur Überlassung einer passiven  

Next-Generation-Access-Netzinfrastruktur;
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Das in Deutschland besonders streng regulierte Glücks-

spielrecht ist zu einer wirtschaftsrechtlichen Quer-

schnittsmaterie von größter Bedeutung herangereift. 

Der Europäische Gerichtshof hat im September 2010 

das Monopol der Landesgesellschaften des Deutschen 

Lotto- und Totoblocks im Glücksspielstaatsvertrag der 

Bundesländer für unionsrechtswidrig erklärt. Dies eröff-

net insbesondere ausländischen Anbietern neue Spiel-

räume. Wir helfen Ihnen, Zugang zum deutschen Markt 

zu erhalten und beraten Sie bei den damit verbundenen 

komplexen Fragen des Verwaltungs-, Straf- und Wett-

bewerbsrechts. 

Glücksspiel

Unsere Gaming- and Betting-Task-Force hat auch die 

europäische Rechtsentwicklung seit dem Grünbuch der 

Kommission zum Online-Gambling in Brüssel im Auge 

und verfolgt Ihre Interessen vor Ort. Der Online-Vertriebs-

weg steht in unserer Arbeit im Vordergrund und eröffnet 

auch die Chance internationaler Geschäftsansiedlung 

mit paneuropäischem Service, die wir mit ausgesuchten 

ausländischen Partnerkanzleien betreuen.
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Mandate

•	 �Rechtliche Betreuung des Ausbaus des internationa-

len Geschäfts und der Gründung von ausländischen 

Tochtergesellschaften eines deutschen Online- 

Veranstalters und -Vermittlers

•	 �Vertretung von ausländischen Anbietern in einer 

Vielzahl von wettbewerbs- und verwaltungsrechtli-

cher Verfahren und Prozessen in Deutschland

•	 �Beratung von ausländischen Anbietern beim Markt-

zugang in Deutschland unter ständigem Monitoring 

der aktuellen Rechtsentwicklung

•	 �Beratung von deutschen Medienunternehmen bei 

der Werbung für Glücksspielangebote

•	 �Beratung von Rundfunkveranstaltern hinsichtlich  

der Gestaltung von Inhalten mit aleatorischen  

Elementen der Programme
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Technology
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Mandate

•	 �Beratung einer großen deutschen Universität bei 

einer Ausschreibung für die Beschaffung und  

Implementierung einer neuen ERP-Software

•	 �Beratung eines kommunalen Energieversorgers bei 

einer Ausschreibung von IT-Leistungen für die  

Vereinheitlichung der IT-Systeme und Umstellung  

auf die Bilanzkreis-Abrechnung

•	 �Unterstützung und Begleitung eines weltweit tätigen 

Software-Unternehmens bei der zivil- und strafrecht-

lichen Durchsetzung seiner Urheberrechte

•	 �Prozessvertretung eines deutschen Lebensmittel-

herstellers gegen einen Software-Hersteller wegen 

nicht vertragsgemäßer Erstellung eines EDV-Waren-

wirtschaftssystems

•	 �Beratung bei der Gestaltung der Lizenzverträge 

sowie beim Vertrieb der Software eines Entwicklers 

von Spezialsoftware für Universitäten

•	 �Beratung eines deutschen Bankinstituts beim  

Erwerb der Banksoftware

•	 �Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen 

eines führenden Ticketing-Unternehmens wegen 

urheberrechtlicher Verletzung von Ticketing-Software

IT-Recht

IT-Systeme sind aus der heutigen Unternehmenswelt nicht 

mehr wegzudenken. Produktionsabläufe, Kundenmana-

gement, Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung oder As-

setmanagement – all das wird von IT-Systemen gesteuert 

oder abgewickelt. Dabei verlangen sowohl Änderungen 

in den Geschäftsprozessen als auch der rechtlichen oder 

tatsächlichen Gegebenheiten ständige Neuerungen.

Die Implementierung von neuer Software ist ein kosten-, 

zeit- und ressourcenaufwändiges Unterfangen. Risiken 

müssen analysiert und in Verträgen berücksichtigt wer-

den. Neue Möglichkeiten der Software-Nutzung eröffnen 

zusätzliche Fragestellungen: Ist aus rechtlicher Sicht eine 

Installation vor Ort notwendig oder kann Software als 

externer Dienst „aus der Wolke“ – Stichworte „Cloud Com-

puting“ und „Software as a Service“ – genutzt werden? 

Wenn ja, wie sieht es mit der IT-Sicherheit aus?

Wir helfen Ihnen bei der Lizenzierung von Software ge-

nauso wie bei der Gestaltung von Projektverträgen. Soll-

te es am Ende doch einmal zum Disput kommen, ist es 

wichtig, die vielfältigen Informationen und Dokumente zu 

sichten, sortieren und zielorientiert zusammenzufassen. 

Ein erfahrenes Team filtert die relevanten Aussagen heraus 

und setzt Ihre Rechte für Sie durch.



20

In einer globalen Wirtschaftsordnung sind bei steigen-

dem Wettbewerbsdruck Unternehmen gefordert, die 

Geschäftsmodelle entlang der jeweils maßgeblichen 

Kernprozesse zu optimieren und im Interesse möglichst 

großer Effizienz, Tätigkeitsfelder auf Dritte zu übertragen. 

Die Auslagerung dieser untergeordneten Funktionen und 

Bereiche durch Outsourcing erstreckt sich typischer-

weise auf Infrastrukturleistungen und/oder administra-

tive Prozesse. Ursprünglich ausgehend von weitgehend 

unternehmensunspezifischen Funktionen, wie etwa 

dem Kantinenbetrieb oder der Gebäudereinigung, hat 

das Outsourcing heute auch für den Geschäftsbetrieb 

entscheidende Infrastrukturen und Geschäftsprozesse 

erreicht. 

Der Betrieb von Rechenzentren, Telekommunikations-

Infrastrukturen oder Arbeitsplatzsystemen wird ebenso 

verlagert wie etwa Gehaltsabrechnungen oder das For-

Outsourcing

derungsmanagement. Offshoring Services, mit denen 

insbesondere Projekte zur Applikationsentwicklung in 

Drittländer verlagert werden, spielen dabei eine stetig 

zunehmende Rolle.

Wir beraten Sie im Bereich des nationalen und interna-

tionalen Outsourcings von IT-Infrastrukturen oder -Platt-

formen. Die Palette reicht bei Computing-Services von 

der reinen Überlassung von Kollokationsflächen über 

das Hosting und den Betrieb von Applikationen bis zur 

Realisierung von Software-as-a-Service- und anderen 

Cloud-Computing-Lösungen. 

Daneben profitieren Sie von der langjährigen Erfah-

rung unseres Teams im Bereich des Geschäftsprozess-

Outsourcings (GPO), insbesondere für Billing Services, 

Delivery Chain Management Services und Billing So-

lutions. 
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Mandate

•	 �Beratung eines deutschen Konsortiums bei der 

Realisierung einer Logistiklösung für einen großen 

internationalen Flughafen

•	 �Ausgliederung von ICT-Infrastruktur eines großen 

Postdienstleisters und Logistikunternehmens

•	 �Outtasking einer Telekommunikationsplattform  

für ein Bundesland

•	 �Ausgliederung von IT-Infrastrukturen und Kollokation 

von RZ-Leistungen für einen führenden globalen 

Finanzdienstleister

•	 �Einführung einer Lösung für Payroll Services für 

einen Versicherungskonzern

•	 �Outsourcing des TK-Netzbetreibes für eine große 

Stadtwerke-Gesellschaft

•	 �Offshoring von Programmierleistungen im SAP-

Umfeld an einen russischen Systemintegrator
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Der Zugriff auf persönliche Daten von Kunden, Nut-

zern elektronischer Dienste und Arbeitnehmern ist ein 

sensibles Thema. Dabei ist die Arbeit mit diesen Daten 

erforderlich, um Leistungen erbringen und abrechnen 

zu können. In der Arbeitswelt ist bei den meisten Un-

ternehmen die private Nutzung von E-Mail und Internet 

erlaubt. Mit erheblichen Konsequenzen für den Arbeit-

geber, der dadurch häufig seine eigenen Kontrollrechte 

beschneidet. Auch bei Outsourcing und Cloud Compu-

ting stellen sich stets datenschutzrechtliche Fragen, die 

gelöst werden müssen.

Zielgruppenorientierte Werbung ist ein wichtiges Element 

in modernen Marketingkampagnen. Um sie erfolgreich 

zu betreiben, müssen jedoch die datenschutzrechtlichen 

Regeln beachtet werden. 

Datenschutz

Bei Verletzung der Vorschriften des Datenschutzes dro-

hen nicht nur strafrechtliche Sanktionen und erhebliche 

Bußgelder, auch das Image des eigenen Unternehmens 

kann erheblichen Schaden nehmen. Es ist daher wichtig, 

auf einen rechtskonformen Umgang mit personenbezo-

genen Daten zu achten. Wir helfen Ihnen bei der daten-

schutzkonformen Konzeption von Outsourcing-Projekten 

wie auch von Datenschutz-Richtlinien für Vertrieb und 

Kundenmanagement und unterstützen Sie bei der Er-

arbeitung von Lösungen für die private Nutzung von 

Internet und E-Mail durch Ihre Angestellten.
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•	 �Beratung einer Klinikgruppe bei der datenschutz-

rechtlichen Gestaltung der formalen Privatisierung

•	 �Beratung eines internationalen Immobilien-Dienst-

leisters bei der Gestaltung seiner Auftragsdaten-

verarbeitung

•	 �Datenschutzrechtliche Gestaltung von Video- 

kameras für Überwachungs- und Marketingzwecke 

Mandate
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In den Bereichen Pharma und Health Care gelten beson-

dere Regeln. Zahlreiche spezielle Vorschriften, Begriffe 

und Marktmechanismen sind zu beachten. Gleichzeitig 

treffen sich hier verschiedene Rechtsgebiete. Zu unseren 

Mandanten gehören sowohl Pharma- und Biotechnolo-

gieunternehmen als auch Medizinproduktehersteller.

Wir beraten und unterstützen Sie bei pharmarechtlichen 

Fragen auf den Gebieten des Patentrechts, des Wettbe-

werbsrechts sowie bei Zulassungsanforderungen.

Branchenschwerpunkt: 
Pharma/Health Care

Als Full-Service-Kanzlei bieten wir Ihnen eine bran-

chenspezifische Beratung, die über die Grenzen des 

klassischen gewerblichen Rechtsschutzes hinausgeht. 

Der Full-Service-Gedanke kommt insbesondere bei den 

Schnittstellen zum Vertriebs- und Kartellrecht und bei 

Fragen der Produktsicherheit zum Tragen.
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Mandate

•	 �Beratung eines deutschen Pharma-Unternehmens 

im Zusammenhang mit dem „early entry“ eines 

patentgeschützten Medikaments

•	 �Gerichtliches Vorgehen gegen Plagiate von  

Zahnimplantaten

•	 �Beratung eines US-amerikanischen Pharma- 

Unternehmens im Zusammenhang mit dem  

Vertrieb von Compassionate-Use-Arzneimitteln

•	 �Beratung eines süd-koreanischen Biotech- 

Unternehmens zu den Zulassungsvoraussetzungen 

bei autologen Stammzellen

•	 �Beratung eines US-amerikanischen Pharma- 

Unternehmens zu haftungsrechtlichen Aspekten  

bei neuen Nebenwirkungen

•	 �Beratung eines französischen Medizinprodukte-

vertriebsunternehmens zum Patientendatenschutz

•	 �Laufende heilmittelwerberechtliche Prüfung von 

Arzneimittelwerbung

•	 �Compliance-Beratung zur Durchsetzung der Kodex-

Regeln von Verbänden der Arzneimittelindustrie

•	 �Beratung im Bereich Forschung und Studien  

zur Zulassungsvorbereitung und Anwendungs- 

beobachtungen 
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Notare
Einige der in Berlin ansässigen Rechtsanwälte sind gleichzeitig Notare und gehören der 
Notarkammer Berlin an. Die Anschrift der Kammer finden Sie unter: 
www.berliner-notarkammer.de

Die für Notare maßgeblichen berufsrechtlichen Regelungen (die Bundesnotarordnung, das 
Beurkundungsgesetz, die Dienstordnung für Notarinnen und Notare, die Kostenordnung, 
die Richtlinien der zuständigen Notarkammern und der Europäische Kodex des notariellen 
Standesrechts) finden Sie unter www.bnotk.de in der Rubrik „Berufsrecht“. 

Berufshaftpflichtversicherung
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG
Postfach 101027
40001 Düsseldorf

Die Versicherung hat einen weltweiten Geltungsbereich, wobei für außereuropäische Länder 
gilt, dass sich der Versicherungsschutz auf folgende Haftpflichtansprüche nicht erstreckt: 
(a) aus Tätigkeiten, die über Niederlassungen, Zweigstellen oder über durch Kooperations-
Vereinbarungen verbundene Kanzleien ausgeübt werden; (b) aus der Tätigkeit als Insol-
venzverwalter (auch vorläufiger), gerichtlich bestellter Liquidator, Zwangsverwalter, Gläu-
bigerausschussmitglied, Treuhänder gemäß InsO, Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, 
Nachlassverwalter, Vormund, Betreuer, Pfleger und Beistand.

Kooperation
Die Partner von Heuking Kühn Lüer Wojtek haben sich in der Form einer Partnerschaft zu-
sammengeschlossen. Die Wahrnehmung widerstreitender Interessen ist Rechtsanwälten 
aufgrund berufsrechtlicher Regelungen untersagt (§ 43a Abs. 4 BRAO). Vor Annahme eines 
Mandats wird deshalb immer geprüft, ob ein Interessenkonflikt vorliegt. 

Außergerichtliche Streitschlichtung
Bei Streitigkeiten zwischen Rechtsanwälten und ihren Auftraggebern besteht auf Antrag die 
Möglichkeit der außergerichtlichen Streitschlichtung bei der für den jeweiligen Rechtsanwalt 
zuständigen Rechtsanwaltskammer (gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 BRAO). 

Eine weitere Möglichkeit der außergerichtlichen Streitbeilegung besteht bei der Schlich-
tungsstelle der Rechtsanwaltschaft (§ 191f BRAO) bei der Bundesrechtsanwaltskammer 
(nähere Informationen unter www.brak.de).
 

Angaben zur Partnerschaft gemäß §§ 2 und 3 DL-InfoV
Laut Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung, kurz DL-InfoV, sind wir verpflichtet, 
Ihnen über unsere Partnerschaft die folgenden Angaben zur Verfügung zu stellen. Wei-
tere Informationen sowie die Liste der Partner erhalten Sie auf unserer Homepage unter  
www.heuking.de (http://www.heuking.de/impressum.html).

Name/Rechtsform: 
HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK
Partnerschaft von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Attorney-at-Law
Sitz: Düsseldorf, Registrierung: AG Essen, PR 1481
Umsatzsteueridentifikations-Nr.: DE 119 459 367

Rechtsanwälte
Soweit nicht anders angegeben, sind alle deutschen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
in der Bundesrepublik Deutschland als Rechtsanwalt zugelassen und gehören den Rechts-
anwaltskammern ihrer jeweiligen Standorte an. Die Anschriften der zuständigen Kammern 
finden Sie unter:

Rechtsanwaltskammer Berlin: www.rak-berlin.de
Rechtsanwaltskammer Düsseldorf: www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de
Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main: www.rechtsanwaltskammer-ffm.de
Rechtsanwaltskammer Hamburg: www.rechtsanwaltskammerhamburg.de
Rechtsanwaltskammer Köln: www.rak-koeln.de
Rechtsanwaltskammer München: www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de
Rechtsanwaltskammer Sachsen (für den Standort Chemnitz): www.rak-sachsen.de

Die für Rechtsanwälte maßgeblichen berufsrechtlichen Regelungen (die Bundesrechtsan-
waltsordnung, die Berufsordnung für Rechtsanwälte, die Fachanwaltsordnung, das Rechts-
anwaltsvergütungsgesetz und die Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Union) 
finden Sie unter www.brak.de in der Rubrik „Berufsrecht“.

Steuerberater
Einige der in Düsseldorf, Hamburg und Köln ansässigen Rechtsanwälte sind gleichzeitig 
Steuerberater und gehören den Steuerberaterkammern ihrer jeweiligen Standorte an. Die 
Anschriften der zuständigen Kammern finden Sie unter:

Steuerberaterkammer Düsseldorf: www.stbk-duesseldorf.de
Steuerberaterkammer Hamburg: www.stbk-hamburg.de
Steuerberaterkammer Köln: www.stbk-koeln.de

Die für Steuerberater maßgeblichen berufsrechtlichen Regelungen (das Steuerberatungs-
gesetz, die Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz, die Berufsordnung der 
Bundessteuerberaterkammer und die Steuerberatergebührenverordnung) finden Sie unter 
www.bstbk.de in der Rubrik „Ihr Steuerberater“/ „Berufsrecht“.
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